
 
 
 
Interessengemeinschaft Königsallee e. V. 
c/o Agentur Eiffler 
Flinger Strasse 50 
40213 Düsseldorf 
 
FAX: (02 11) 86 39 90 26 Telefon: (02 11) 86 39 90 25 
 
 
Beitrittserklärung 
 
 Ja, ich unterstütze die Ziele der INTERESSENGEMEINSCHAFT KÖNIGSALLEE e. V. 
 und möchte Mitglied werden.  

 
Der jährliche Betrag beträgt gemäß Beitragsstaffel (siehe unten): 

 
 €    
 (Wir bitten um Selbsteinstufung. Änderungen durch Vorstand vorbehalten.) 
 
 
Ich möchte mehr über die INTERESSENGEMEINSCHAFT KÖNIGSALLEE e. V. wissen. 
 
 Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Gesprächstermin 
 
 Bitte laden Sie mich zu einer ihrer nächsten Mitgliederversammlung ein. 
 
Bitte unbedingt angeben: 
Unternehmen, Anschrift (Firmenstempel) 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ansprechpartner: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tel.:      Fax: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-Mail:      Internet: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum      Unterschrift 
 
Einzugsermächtigung 
 
Ich ermächtige die INTERESSENGEMEINSCHAFT KÖNIGSALLEE e. V. bis auf Widerruf den 
Jahresbeitrag in Höhe von 
 
€   0 jährlich  0 halbjährlich 
 
von meinem Konto abzubuchen: 
 
Kontoinhaber          
 
Geldinstitut:          
 
Bankleitzahl:          
 
Kontonummer:          
  
 
 
Datum       Unterschrift 



 
 
 
 
 
 
 
 
Beitragsordnung gemäß § 5 der Satzung 
Interessengemeinschaft Königsallee e. V. 
 
 
 
Grundsätzlich muss jedes Mitglied einen Beitrag entrichten. Der Mitgliedsbeitrag kann vom Vorstand 
in begründeten Ausnahmefällen vermindert oder erlassen werden. 
 
Für Körperschaften des öffentlichen Rechts, Verbände und Vereine wird der Mitgliedsbeitrag vom 
Vorstand im Einzelfall festgesetzt. 
 
Der Mitgliedsbeitrag bezieht sich auf das Kalenderjahr. Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn eines 
Jahres nach Rechnungsbelegung zu begleichen. Der erste Beitrag gilt ab dem Monat des 
Vereinsbeitrittes und wird anteilig nach Monaten der Vereinszugehörigkeit berechnet. 
 
Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren kann der Jahresbeitrag in Halbjahresraten beglichen werden. 
 
Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung gilt ab dem Beitragsjahr 2000 folgende 
Beitragsordnung: 
 
 

Stufe I  (Betriebe bis 500.000 € Umsatz)   307,00 € 
 
Stufe II  (Betriebe 500.000 bis 2,5 Mio. € Umsatz)  614,00 € 
 
Stufe III  (Betriebe 2,5 bis 5 Mio. € Umsatz)            1.227,00 € 
 

 
Für Großbetriebe kann der Vorstand Sondervereinbarungen treffen. 
 
 
 
 
 
           


